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„Die Natur hat sich so viel Freiheit vorbehalten, daß wir mit
Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beikommen
oder sie in die Enge treiben können.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)*

A. Einleitung

I. Problemstellung

Im Konfliktfeld zwischen Mensch und Natur bewegt sich die Rechtswissen-
schaft auf unsicherem Terrain. An der Schnittstelle von Natur- und Rechtswissen-
schaften haben sich die Behörden und Gerichte mit immer komplexeren Fällen
auseinanderzusetzen, für die stets umfassendere außerjuristische Fachkenntnisse
erforderlich sind. Besonders die noch jungen Umweltwissenschaften selbst unter-
liegen einem stetigen Wandel. Viele Fragestellungen sind noch ungelöst, Antwor-
ten werfen neue Fragen auf und die Auswirkungen etwaiger Einwirkungen auf
die Natur sind kaum abzusehen.

Bei vielen Fragestellungen herrscht selbst unter den naturschutzfachlichen Ex-
perten Uneinigkeit. Woraus ergibt sich dann die Befähigung der Verwaltung und
der Gerichte, über diese Fragen abschließend zu entscheiden? Das kontrollie-
rende Gericht kann nur schwerlich eine Entscheidung der Behörde verwerfen,
wenn es selbst weder personell noch fachlich besser ausgestattet und vorgebildet
ist als die Behörde. Der Behörde wiederum wird es schwerfallen, das Gutachten
eines Experten in Frage zu stellen, soweit dieser fachlich zur Erstellung des Gut-
achtens fähig erscheint. Daraus ergibt sich das Problem, dass privater Sachver-
stand letztlich nicht mehr kontrolliert und damit quasi unantastbar wird.

Die Judikative ist sich der Ungewissheiten im Naturschutzrecht durchaus be-
wusst. Die Anerkennung von Beurteilungsspielräumen soll hier Abhilfe schaffen.
Als Beurteilungsspielraum wird der Spielraum der Administrative bei der An-
wendung unbestimmter Rechtsbegriffe auf Tatbestandsseite bezeichnet, wobei
die gerichtliche Kontrolle zurückgenommen wird. Es entsteht ein Letztentschei-
dungsrecht der Verwaltung. Mit größerer Sachnähe und hohem Sachverstand soll
die Verwaltung der Komplexität der Materie begegnen und verantwortungsbe-
wusst Entscheidungen treffen. Die Gerichte geben die Verantwortung für die Ent-
scheidungen an die Verwaltung ab, sie ziehen sich aus der umfassenden Kontrolle
der Verwaltung zurück und schmälern dadurch ihr eigentliches Aufgabenspek-
trum im Gewaltengefüge.

Die Verwaltung darf die ihr übertragene Verantwortung nicht weiter abwälzen,
sondern hat selbst zu entscheiden. Fehlt ihr aber für eine fundierte Entscheidung

* Hecker, Goethe – Maximen und Reflexionen, S. 92.



die personelle und fachliche Ausstattung, so lässt sich nicht ausschließen, dass
externe Gutachten jedenfalls weitgehend übernommen werden, ohne überprüft
oder hinterfragt zu werden. Dies läuft auf eine Nichtbetätigung des Letztentschei-
dungsrechts durch die Verwaltung hinaus, da die Letztentscheidung faktisch auf
Private übertragen wird. Privater Sachverstand findet so Eingang in eine Spirale
fehlender Kontrolle. Besonders bedenklich ist dies angesichts der Abhängigkeit
der Gutachter von der sie beauftragenden Partei. Bei Privatgutachten werden In-
teressenbindung, Befangenheit, Prestige sowie wirtschaftliche, politische und ge-
sellschaftliche Rücksichtnahmen relevant. Erfolgt aber weder durch die Verwal-
tung noch durch die Gerichte eine hinreichende Kontrolle eines außerstaatlichen
Sachverstandes, so entsteht mit Blick auf Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG1 eine bedenk-
liche Rechtsschutzlücke.

Im Verhältnis zwischen Behörden und Gerichten wurde durch die Figur der
Beurteilungsspielräume in der Praxis ein Weg gefunden, mit der Problematik der
komplexen und dynamischen Naturwissenschaften umzugehen. Ob dies der rich-
tige Weg ist, wird sich im Verlauf der Arbeit zeigen.

II. Ziel der Untersuchung

Die konkrete Betrachtung und dogmatische Aufbereitung der Figur des Be-
urteilungsspielraums der Verwaltung ist der Ausgangspunkt für weitere Überle-
gungen. Auf dieser Grundlage werden rechtsübergreifende, verallgemeinerungs-
fähige Anhaltspunkte dafür gesucht, ob und inwiefern Beurteilungsspielräume
eine – mit dem Grundgesetz vereinbare – Möglichkeit zum Umgang mit kom-
plexen und schwer überschaubaren Regelungsgebieten darstellen.

Dass es sich bei der dargestellten Problematik nicht nur um ein rein theoreti-
sches Problem handelt, wird die Analyse der aktuellen Rechtsprechung im Natur-
schutzrecht zeigen. Die Voraussetzungen, unter denen ein Beurteilungsspielraum
angenommen wird, sind dabei ebenso relevant wie die daraus resultierenden Aus-
wirkungen für den Rechtsschutzsuchenden.

Nicht alle rechtsstaatlichen Bedenken gegen die Figur des Beurteilungsspiel-
raums können restlos ausgeräumt werden. Es besteht daher Raum für Verände-
rungen. Im Rahmen dieser Suche nach Lösungsmöglichkeiten für die dargestellte
Problematik wird hier auf allen Ebenen angesetzt. Legislative, Exekutive und
Judikative sowie die Gutachter selbst werden in den Blick genommen. Dabei
werden gerade auch die Bedeutung und die Vorteile einer etwaigen staatlichen
Gutachtenstelle nach niederländischem Vorbild auf ihre Verträglichkeit mit dem
deutschen System überprüft.
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1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949 (BGBl. S. 1) z. g.d.
G.v. 15.11.2019 (BGBl. I S. 1546).



III. Untersuchungsgegenstand

Europarechtliche Einflüsse führten zu gesteigerten Anforderungen hinsichtlich
der Dauer und Effizienz gerichtlicher Verfahren bei gleichzeitiger Ausweitung
der Klagebefugnis im Umweltrecht. Eine Option, um dieser Vorgaben Herr zu
werden, ist die Annahme von Letztentscheidungsrechten der Administrative und
die Rücknahme der gerichtlichen Kontrolle. Die Arbeit geht dabei von der europa-
rechtlich unbekannten, im deutschen Recht gleichwohl etablierten Differenzierung
zwischen Ermessen und Beurteilungsspielräumen aus und beschränkt sich auf
Letztere.

Die Natur ist dynamisch, nicht statisch. Arten kommen und gehen, passen sich
permanent den Gegebenheiten an und reagieren nur selten so, wie der Mensch es
erwartet. Gleichzeitig kann die Natur nicht für sich selbst sprechen. Viele haben
es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Stimme der Natur zu sein. Eine große
Anzahl von Umweltverbänden und Verbandsklagen zeugt hiervon. Auch natur-
schutzfachliche Experten setzen sich mit der Natur und ihren Wirkungszusam-
menhängen auseinander. Daraus entsteht eine Fülle sich stets aktualisierender Er-
kenntnisse.

Das Naturschutzrecht ist somit als Referenzgebiet für eine Auseinandersetzung
mit der Figur des Beurteilungsspielraums geradezu prädestiniert. Es birgt vorwie-
gend komplexe Abläufe und Zusammenhänge sowie (außerrechtliche) Wertungen,
für die Wertungskriterien und Maßstäbe fehlen. Notwendige Wirkungsprognosen
sind kaum zu überschauen und häufig fehlen gesicherte Erkenntnisse, Regel-
werke und Standards. Die Dynamik und der stete Wandel des Naturschutzrechts
tragen das Übrige zum defizitären fachwissenschaftlichen Erkenntnisstand bei.
Dies führt zu einer großen Ungewissheit und einer Fülle an offenen Fragen.
Unterschiedliche methodische Herangehensweisen können zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen, die sich jeweils vertretbar gegenüberstehen. Ein Beurtei-
lungsspielraum der Verwaltung bietet sich hier an, damit nicht eine naturschutz-
fachlich vertretbare Entscheidung der Behörde durch eine andere, ebenfalls na-
turschutzfachlich vertretbare Entscheidung des Gerichts ersetzt wird. So wird der
Eigenständigkeit der Verwaltung im Gewaltenteilungsgefüge entsprochen.

Der Untersuchungsgegenstand wird in der vorliegenden Arbeit daher auf das
Naturschutzrecht begrenzt. Der Beurteilungsspielraum bezieht sich aber nicht auf
das Naturschutzrecht als ganzes Rechtsgebiet, sondern wird innerhalb der einzel-
nen Regelungen in bestimmten Fällen angenommen und gesondert begründet.
Vorliegend erfolgt eine nähere Auseinandersetzung mit dem Beurteilungsspiel-
raum bei der Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG2), dem FFH-Gebietsschutz
(§ 34 BNatSchG) und dem besonderen Artenschutzrecht (§§ 44 ff. BNatSchG).
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2 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) v. 29.7.
2009 (BGBl. I S. 2542) z. g.d. G.v. 13.5.2019 (BGBl. I S. 706).




